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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

B-VG Art20 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Es bildet keinen Verstoß gegen den verfassungsrechtlich geschützten Vertrauensgrundsatz, wenn die belangte

Behörde ihre Entscheidung nunmehr auf eine zutre8ende Auslegung des Gesetzes gründet, auch wenn sie zu einem

früheren Zeitpunkt in einem Erlaß eine davon abweichende Rechtsansicht vertrat.
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